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Universeller Helfer   
Wir haben getestet, ob der 
Massey Ferguson 4710 M 
seinem Ruf als Allzweck-

traktor gerecht wird.
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Mach mal Pause!   

Warum Pausen wichtig 
sind und wie Sie diese  

in Ihren Alltag  
einbauen können.
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Überall weniger P füttern?   
Funktioniert eine P-reduzierte 
Ration bei unterschiedlicher 
Genetik und Haltung? Ein 
Ringversuch gibt Aufschluss.
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Viele eigene Helfer  
Familie Zachmeier sparte 
durch eine lange Planung und 
viel Eigenleistung einiges an 
Baukosten ein. 
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AKTUELLES INTERVIEW

„Das Land wird das 
Urteil umsetzen“
Der VGH Mannheim urteilte, dass ein Wasserversorger 
und der NABU Zugang zu anonymisierten Daten über die 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln haben müssen.

F
ot

o:
 M

LR

◁ Dr. Kon-
rad Rühl, 
Abteilungs-
leiter 
Landwirt-
schaft,  
MLR Baden-
Württem-
berg

Herr Dr. Rühl, wie reagiert die 
Landwirtschaftsverwaltung Ba-
den-Württemberg auf das Urteil?
Dr. Konrad Rühl: Das Land ist an 
die rechtskräftigen Urteile des 
Verwaltungsgerichtshofes (VGH) 
gebunden und wird diese über 
die Regierungspräsidien und die 
unteren Landwirtschaftsbehör-
den umsetzen. 

Wie soll der Verwaltungsvollzug 
konkret aussehen?
Rühl: Nach der EU-Pflanzen-
schutzverordnung in Verbindung 
mit dem Pflanzenschutzgesetz 
sind die landwirtschaftlichen Be-
triebe verpflichtet, die Daten zur 
Pflanzenschutzmittelausbringung 
der letzten drei Jahre aufzube-
wahren und für mögliche Kont-
rollen bereitzuhalten. Die Land-
wirtschaftsämter haben aktuell 
alle landwirtschaftlichen Be-
triebe, die Flächen in Natur-
schutzgebieten bzw. in den be-
troffenen Wasserschutzgebieten 
bewirtschaften, angeschrieben, 
um die Daten zu erhalten. Die 
Daten werden in den nächsten 
Wochen von der Verwaltung 
sukzessive erfasst.

In welcher Form bekommen der 
Wasserversorger und der Natur-
schutzbund Deutschland (NABU)  
die Daten zur Verfügung gestellt?
Rühl: Die Landwirte können die 
Daten in anonymisierter Form 
an die Landratsämter melden, 
die diese in der übermittelten 
Form weitergeben. Eine entspre-
chende Abstimmung mit dem 
Zweckverband Landeswasserver-
sorgung und dem NABU ist 
hierzu erfolgt.

Was bedeutet es, dass die Daten 
anonymisiert, aber nicht aggre-
giert (zusammengefasst) weiter-
gegeben werden? 
Rühl: Es bedeutet, dass die Da-
tenmeldungen der einzelnen Be-
triebe von der Verwaltung nicht 
aggregiert, sondern in der über-
mittelten Form weitergegeben 
werden.

Welche Flächen sind vom Urteil 
konkret betroffen? Und ist ab 
2022 der Pflanzenschutzmittel-
einsatz in Naturschutzgebieten 
nicht ohnehin verboten?
Rühl: Die Urteile beziehen sich 
auf alle Flächen in Naturschutz-
gebieten und auf die Wasser-
schutzgebiete der Landeswasser-
versorgung, die in den vier Land-
kreisen Alb-Donau, Göppingen, 
Heidenheim und Ostalb liegen. 
In den Naturschutzgebieten liegt 
der Fokus auf 60 Naturschutzge-
bieten landesweit, die vom 
NABU ausgewählt wurden. Es ist 
richtig, dass laut Biodiversitäts-
stärkungsgesetz die Pflanzen-
schutzmittelausbringung in allen 
Naturschutzgebieten des Landes 
ab 1. Januar 2022 verboten ist.  
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